
Neunte Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Automobilindustrie 

(Automotive Engineering and Management) 
an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 

 
vom 12.02.2013 

 
 

Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 58 Abs. 1 und Art. 61 Abs. 2 und 3 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften München folgende 
Satzung: 
 

§   1 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
Automobilindustrie (Automotive Engineering and Management) an der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften München vom 09.05.2008, zuletzt geändert durch Satzung vom 
19.09.2012, wird wie folgt geändert: 
 
   1.    In § 12 Abs. 2 werden die Worte „Satz 3“ durch „Sätze 3 und 5“ ersetzt. 
 

2. In Anlage 1 werden in Abschnitt 2 in Zeile H23 in den Spalten 2 und 3 die bisherigen  
       Modulbezeichnungen „Personalführung“ durch „Personal- & Organisationsentwicklung“   
       sowie „Human Resources Management“ durch „People & Organizational Development“  
       ersetzt.  

 
3. In Anlage 1 werden die englischen Modulbezeichnungen (Spalte 3) wie folgt neu gefasst:  
 

 Bisherige englische Modulbezeichnung Neue englische Modulbezeichung 
Abschnitt 1  
Zeile G8 Mechanical Drawing Technical Drawing 
Abschnitt 2  
Zeile H4 Production and Plastics in Automotive Industry Production Technology and Plastics in 

Automotive Industry 
Zeile H21 Finance and Investment Finance and Investment Management 
Abschnitt 3  
Zeile H31 Industrial Internship (20 weeks à 4 days) Industrial Placement (20 weeks each 4 days) 
Zeile H33 Scientific Project Work Academic Project Work 

 
 
4. In § 2 Abs. 2 der achten Änderungssatzung zur Studien- und Prüfungsordnung für den  

          Bachelorstudiengang Automobilwirtschaft (Automotive Industry) an der Hochschule für  
          angewandte Wissenschaften - Fachhochschule München vom 19.09.2012 werden die  
         Nummern „5, 6, 8 und 9“ durch „6, 7, 9 und 11“, im dritten Klammervermerk die Ziffer „5“  
         durch „7“, im fünften Klammervermerk die Ziffer „8“ durch „9“ und im sechsten  Klammer- 
         vermerk die Ziffer „9“ durch „11“ ersetzt. 
 

 
§   2 

 
Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 15. März 2013 in Kraft.  
 


